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Allgemeine Informationen 
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Besetzung Wahlbüro

• Am Sonntag, 15. März 2026 ab 7:00 Uhr

Sie erreichen uns telefonisch unter:

• 06192/ 202-494

Sollten Sie kurzfristig erkrankt sein, bitten wir um entsprechende 
Mitteilung, so dass wir eine Ersatzperson verständigen können. 

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026- Briefwahllokal



Allgemeine Informationen - Rechtsgrundlagen
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▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026

Hessische 
Gemeindeordnung 

(HGO)

Hessisches 
Kommunalwahl-

gesetz (KWG)

Hessische 
Kommunalwahl-
ordnung (KWO)

Verordnung über 
den Tag der 

Kommunalwahlen 
vom 23. Mai 2025

Hessische 
Landkreisordnung 

(HKO)



Allgemeine Informationen - Rechtsgrundlagen
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▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026

§§ 29 - 38, 84 - 91 HGO 
(21 - 28a HKO)

• Die Bürger/-innen wählen 
Gemeindevertretung / 
Kreistag / Ortsbeiräte 
/Ausländerbeirat.

• In Hofheim am Taunus: 45 
Stadtverordnete 
(9 Mitglieder 
Ausländerbeirat).

• Im Main-Taunus-Kreis: 81 
Kreistagsabgeordnete.

Wahlzeit

• Die Wahlzeit beträgt 5 
Jahre und beginnt am 1. 
April 2026.

• Die Wahl findet von 8 Uhr 
bis 18 Uhr statt.

personalisierte 
Verhältniswahl

• Stimmabgabe erfolgt durch 
Ankreuzen oder durch eine 
andere eindeutige 
Kennzeichnung (§ 18 KWG, 
§ 20a KWG).

• Bewerbern bis zu 3 
Stimmen geben 
(kumulieren).

• Bewerbern aus 
verschiedenen 
Wahlvorschlägen Stimmen 
geben (panaschieren).



Allgemeine Informationen - Rechtsgrundlagen
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▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026

Wahlorgane

• Wahlleiter
(§ 5 KWG)

• Wahlausschuss
(§ 5 KWG)

• Wahlvorsteher und 
Wahlvorstände
(§ 6 KWG)

Wahlgebiet

• Wahlgebiet
= Wahlkreis

• Kreistagswahl
= Main-Taunus-Kreis

• Stadtverordnetenwahl und 
Ausländerbeirat 
= Stadtgebiet

• Ortsbeirat
= jeweiliger Ortsteil

Wahlbezirke

• Die Bezirke wurden durch 
den Magistrat eingeteilt in 
Wahlbezirke und 
Briefwahlbezirke.

• Für die Kreisstadt Hofheim 
am Taunus sind es:

• 21 Wahlbezirke

• 21 Briefwahlbezirke



Allgemeine Informationen - Stimmen
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▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026

• Stadtverordnetenversammlung 45 Stimmen

• Kreistag81 Stimmen

• Ortsbeiräte Hofheim-Kernstadt und Marxheim11 Stimmen

• Ortsbeirat Wildsachsen7 Stimmen
• Ortsbeiräte Diedenbergen, Langenhain, Lorsbach 

und Wallau9 Stimmen

•  Ausländerbeiratswahl (Mehrheitswahl)9 Stimmen



Musterstimmzettel → Stadtverordnetenversammlung
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▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Musterstimmzettel → Kreistag
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▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Musterstimmzettel → Ortsbeirat- Diedenbergen
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▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Musterstimmzettel → Ortsbeirat- Kernstadt
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▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Musterstimmzettel → Ortsbeirat- Langenhain
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▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Musterstimmzettel → Ortsbeirat- Lorsbach
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▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Musterstimmzettel → Ortsbeirat- Marxheim
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▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Musterstimmzettel → Ortsbeirat- Wallau
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▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Musterstimmzettel → Ortsbeirat- Wildsachsen
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▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Musterstimmzettel → Ausländerbeiratswahl 
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▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Allgemeine Informationen – Kumulieren und Panaschieren
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▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026

Kumulieren: Hier kann man 
einem einzelnen Bewerber 
mehrere Stimmen geben — 
i.d.R bis zu drei. Das heißt, man 
kann seine Stimmen 
"anhäufen", um einer 
Kandidatin/ einem Kandidaten 
besonders viel Gewicht zu 
verleihen.

• Beispiel: Man hat drei Stimmen und gibt 
diese an eine einzige Bewerberin/ an 
einen einzelnen Bewerber.

Panaschieren: Beim 
Panaschieren kann man seine 
Stimmen auf Bewerberinnen 
und Bewerber verschiedener 
Listen oder Parteien verteilen. 
Man mischt also die Stimmen 
frei und man ist nicht auf eine 
Liste beschränkt.

• Beispiel: Man gibt einer Bewerberin 
oder einem Bewerber von Partei A eine 
Stimme und einer/einem anderen von 
Partei B zwei Stimmen.



1. Aufgaben des Briefwahlvorstands

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026
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▪ 1. Aufgaben des Briefwahlvorstands

▪ Wahlvorstand besteht aus acht Personen:

▪ ein/e Briefwahlvorsteher/in

▪ deren/dessen Stellvertretung

▪ eine schriftführende Person

▪ deren/dessen Stellvertretung

▪ vier weitere Mitglieder

▪ Beschlussfähigkeit des Wahlvorstandes:

▪ Beschlussfassung durch einfache Mehrheit

▪ bei Stimmengleichheit: Stimme der Briefwahlvorsteherin / des Briefwahlvorstehers ist 
ausschlaggebend

= Mitglieder des 
Briefwahlvorstandes 

(MdBW)



Anwesenheitspflichten des Wahlvorstandes
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▪ 1. Aufgaben des Briefwahlvorstands

▪ während der Wahlzeit von 16 Uhr bis 18 Uhr:

▪ mindestens 3 MdBW einschließlich Briefwahlvorsteher/in und schriftführender Person 
oder der jeweiligen Stellvertretung

▪ während der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses 
nach 18 Uhr:

▪ möglichst alle, mindestens jedoch 5 MdBW einschließlich Briefwahlvorsteher/in und 
schriftführender Person oder der jeweiligen Stellvertretung



Aufgaben Briefwahlvorsteher/in (und Stellvertretung)
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▪ 1. Aufgaben des Briefwahlvorstands

▪ Verteilung der Aufgaben auf die MdBW

▪ Verpflichtung der MdBW zur unparteiischen Wahrnehmung des Amtes und 
zur Verschwiegenheit

▪ Übermittlung der Schnellmeldung an die Wahlbehörde



Aufgaben Schriftführer/in (und Stellvertretung)
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▪ 1. Aufgaben des Briefwahlvorstands

▪ Prüfung der Wahlscheine anhand des Verzeichnisses der für ungültig 
erklärten Wahlscheine

▪ Ausfüllen der Wahlniederschrift und der Erfassungstabelle



Aufgaben übrige MdBW

27.02.2026 24

▪ 1. Aufgaben des Briefwahlvorstands

▪ Unterstützung bei der Vorbehandlung der Wahlbriefe

▪ Zählung von Stimmzetteln bei der Ergebnisermittlung



2. Wahlvorbereitung
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Am Tag der Wahl
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▪ 2. Vorbereitung

▪ Der Wahlvorstand versammelt sich um 16 Uhr im Wahlraum.

▪ Wir bitten die Wahlvorsteher oder deren Vertreter sich im Vorfeld mit den übrigen 

Wahlvorstandsmitgliedern in Verbindung zu setzen (Kontaktdaten werden zur Verfügung 

gestellt).

Sollte zu diesem Zeitpunkt bekannt sein, dass ein Mitglied des 
Briefwahlvorstandes kurzfristig ausgefallen ist, so bitten wir unverzüglich 
um Unterrichtung des Wahlbüros (06192/202-494) damit von dort nach 
Möglichkeit eine Ersatzperson gefunden werden kann.



Am Tag der Wahl
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▪ 2. Vorbereitung

▪ Liegen die Vordrucke zur Wahlniederschrift und das Verzeichnis der für 
ungültig erklärten Wahlscheine vor?

▪ Sind die gesetzlichen Grundlagen für die Wahl vorhanden?

▪ Liegen die folgenden Dokumente und Hilfsmittel vor?

▪ Auszählung der Stimmen (Briefwahl)

▪ Sortierblätter



Am Tag der Wahl
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▪ 2. Vorbereitung

▪ Ist genügend Verpackungs- und Siegelmaterial zum Verpacken der 
Stimmzettel und Wahlscheine für die spätere Rückgabe an die Wahlbehörde 
vorhanden?

▪ Besteht eine direkte telefonische Verbindung, die gut hörbar und immer 
erreichbar ist? Ist das Handy aufgeladen und ist ein Akkuladegerät 
verfügbar?



3. Vorbehandlung der Wahlbriefe

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026

27.02.2026 29



Zählen der Wahlbriefe
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▪ 3. Vorbehandlung der Wahlbriefe (bis 18 Uhr)

1. Schritt: Zählen der Wahlbriefe 

▪ Zählen der roten Wahlbriefe
(sollte hier ein Wahlbrief auftauchen, der in einen anderen Briefwahlbezirk gehört, bitte diesen dort 
vorbei bringen (Raumplan liegt vor).

▪ Eintragen der ermittelten Zahl in die Wahlniederschrift

▪ Hinweis: nachträglich (auch nach 18 Uhr) übergebene weitere Wahlbriefe, die bis 18 Uhr bei der 
Wahlbehörde eingingen, sind der Auszählung zuzuführen und in die Wahlniederschrift
einzutragen



Prüfen der Wahlbriefe auf Gültigkeit
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▪ 3. Vorbehandlung der Wahlbriefe (bis 18 Uhr)

2. Schritt: Prüfen der Wahlbriefe auf Gültigkeit

▪ Öffnen der roten Wahlbriefe

▪ Prüfung der weißen, roten, blauen und ggf. grünen Stimmzettelumschläge:

▪ Es ist nur ein weißer, roter, blauer und ggf. grüner Stimmzettelumschlag in jedem roten 
Wahlbriefumschlag enthalten. 
Sonderfall: Bei mehreren weißen, roten, blauen und ggf. grünen Umschlägen muss deren 
Anzahl mit der Anzahl der beigefügten gültigen Wahlscheine übereinstimmen.

▪ Weißer, roter, blauer und ggf. grüner Stimmzettelumschlag ist verschlossen. Ist er nicht 
verschlossen, so war der rote Wahlbrief verschlossen.

▪ Stimmzettelumschläge sind amtlich hergestellt.

▪ Stimmzettelumschlag weicht nicht von den anderen Umschlägen ab.



Prüfen der Wahlbriefe auf Gültigkeit
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▪ 3. Vorbehandlung der Wahlbriefe (bis 18 Uhr)

2. Schritt: Prüfen der Wahlbriefe auf Gültigkeit

▪ Prüfung der Gültigkeit der Wahlscheine 

▪ Wahlschein ist gültig (auch mit Negativliste abgleichen):
zugehöriger blauer Stimmzettelumschlag
wird ungeöffnet in die Wahlurne geworfen. 

▪ Bei Bedenken gegen die Gültigkeit des
Stimmzettelumschlags oder des Wahlscheins:
Beide werden wieder in den roten Wahlbriefumschlag eingelegt und der 
gesamte Wahlbrief aussortiert (Weiterbehandlung im nächsten Schritt).



Prüfen der Wahlscheine auf Gültigkeit
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▪ 3. Vorbehandlung der Wahlbriefe (bis 18 Uhr)

→

→

→



Prüfen der Wahlscheine auf Gültigkeit
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▪ Wichtig!!!

• Bitte die anstehenden Wahlen 
berücksichtigen

• Liste führen um die Anzahl der 
Wahlberechtigten zu zählen

▪ 3. Vorbehandlung der Wahlbriefe (bis 18 Uhr)



Sonderfälle (Sterbefälle, verzogene Personen..)
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3. Vorbehandlung der Wahlbriefe (bis 18 Uhr)

▪ Die Briefwahllokale erhalten ein Verzeichnis mit für ungültig erklärten Wahlscheinen.

▪ Die mit einem „UN“ gekennzeichneten Wahlscheine sind definitiv ungültig. 

 Wahlscheine, die mit „BWG“ gekennzeichnet sind, sind zu überprüfen, ob die Stimmabgabe evtl. 
doch gültig ist. 

• Bei Todesfällen ist zu prüfen, ob die Unterschrift vor oder nach dem Todestag geleistet wurde. Liegt das 
Datum vor dem Todestag, ist die Stimmabgabe gültig. Liegt das Datum nach dem Todestag, ist die Stimme 
ungültig. Analog gilt dies für die verzogenen Bürgerinnen und Bürger. 

▪ Die Nummer aus dem Verzeichnis der ungültigen Wahlscheine (rechte Spalte!) muss mit der 
Nummer auf dem Wahlschein übereinstimmen. 

Es ist zu beachten, dass nicht jeder 
dieser Wahlscheine des 
Verzeichnisses zwingend 
auftaucht!



Verzeichnis der ungültigen Wahlscheine
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▪ 3. Vorbehandlung der Wahlbriefe (bis 18 Uhr)



Behandeln der beanstandeten Wahlbriefe
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▪ 3. Vorbehandlung der Wahlbriefe (bis 18 Uhr)

3. Schritt: Behandeln der beanstandeten Wahlbriefe

▪ Der Wahlbrief ist zurückzuweisen, wenn ein Tatbestand nach § 21a Abs. 1 Nr. 2 bis 8 KWG 
vorliegt. Die übrigen Stimmzettelumschläge (blau) werden ungeöffnet in die Wahlurne 
gelegt.    Werden    gegen    einen    Wahlbrief    Bedenken    erhoben,    beschließt  der 
Briefwahlvorstand über die Zulassung oder Zurückweisung, § 53 Abs. 2 und 3 KWO.

▪  Bei der Briefwahl sind Wahlbriefe zurückzuweisen, wenn

▪ dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beiliegt,

▪ weder der Wahlbriefumschlag noch der Wahlumschlag verschlossen sind,

▪ dem Wahlbriefumschlag kein Wahlumschlag beigefügt ist,



Behandeln der beanstandeten Wahlbriefe
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▪ 3. Vorbehandlung der Wahlbriefe (bis 18 Uhr)

3. Schritt: Behandeln der beanstandeten Wahlbriefe

▪ Bei der Briefwahl sind Wahlbriefe ferner zurückzuweisen, wenn

▪ der Wahlbriefumschlag mehrere Wahlumschläge, aber nicht eine gleiche Anzahl gültiger 
und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt versehener Wahlscheine 
enthält, 

▪ der Wähler oder die Hilfsperson die vorgeschriebene Versicherung an Eides statt zur 
Briefwahl auf dem Wahlschein nicht unterschrieben hat,

▪ kein amtlicher Wahlumschlag benutzt worden ist,

▪ ein Wahlumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis 
gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren 
Gegenstand enthält.



Ermitteln der Anzahl der beanstandeten Wahlbriefe
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▪ 3. Vorbehandlung der Wahlbriefe (bis 18 Uhr)

4. Schritt: Ermitteln der Anzahl der beanstandeten Wahlbriefe

▪ Auszählen der beanstandeten Wahlbriefe.

▪ Eintragen der Zählergebnisse in die Wahlniederschrift.

▪ zurückgewiesene Wahlbriefe erhalten Nummer und Vermerk über den 
Zurückweisungsgrund, werden wieder verschlossen und werden der Wahlniederschrift als 
Anlage beigelegt.

▪ Hinweis: Blaue Stimmzettelumschläge aus zurückgewiesenen Wahlbriefen werden nicht in 
die Wahlurne eingeworfen und gelten als nicht abgegebene Stimmen, d.h. sie dürfen auch 
nicht als Wähler gezählt werden.



Zählen der gültigen Wahlscheine
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▪ 3. Vorbehandlung der Wahlbriefe (bis 18 Uhr)

5. Schritt: Zählen der gültigen Wahlscheine

▪ Die Zahl der gültigen Wahlscheine kann sich aufgrund nachträglich eingegangener 
Wahlbriefe im weiteren Verlauf ändern.

▪ nachträglich eingegangene Wahlbriefe sind entsprechend den vorherigen Schritten 
zu behandeln.

▪ nach Mitteilung der Wahlbehörde, dass keine weiteren Wahlbriefe 
eingegangen sind: Bilden der Gesamtzahl und für sich vermerken.



Ermitteln der Zahl der Wählenden (ab 18 Uhr!)
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▪ 3. Vorbehandlung der Wahlbriefe (ab 18 Uhr)

6. Schritt: Ermitteln der Zahl der Wählenden

▪ Öffnung und Entleerung der Wahlurne.

▪ Zählen der ungeöffneten blauen Stimmzettelumschläge.

▪ Überprüfung, ob die Anzahl der Stimmzettelumschläge mit der 
Anzahl der gültigen Wahlscheine (siehe 
5. Schritt) übereinstimmt.

▪ bei Differenzen ist die Zahl der 
Stimmzettelumschläge maßgebliche
Anzahl der Wählenden B.



Ermitteln der Zahl der Wählenden (ab 18 Uhr!)
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▪ 3. Vorbehandlung der Wahlbriefe (ab 18 Uhr)

6. Schritt: Ermitteln der Zahl der Wählenden (ab 18 Uhr!)

▪ Übertragung der Zahl der Stimmzettelumschläge in die Niederschrift.



4. Ermittlung des Briefwahlergebnisses

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026
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GENAUIGKEIT HAT VORRANG VOR SCHNELLIGKEIT!

GEDULD IST BEI DER ERMITTLUNG DER 
WAHLERGEBNISSE FÜR DIE 4 WAHLEN GEFORDERT!
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses ▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Grober Ablauf der Ermittlung des Wahlergebnisses

1. Die Ermittlung des Wahlergebnisses beginnt um 18:00 Uhr bzw. nachdem die letzten 
Wählenden ihre Stimme abgegeben haben (Ablauf der Wahlzeit). Der Auszählungsprozess wird 
vom Wahlvorsteher bzw. der Wahlvorsteherin geleitet.

2. Die Stimmzettel werden anschließend nach verschiedenen Stapeln ausgezählt. Außerdem wird 
über Stimmzettel abgestimmt, die nicht zweifelsfrei ungültig sind. Parallel beginnt die 
Schriftführerin/der Schriftführer mit der Erstellung der Niederschriften.

3. Es wird das Ergebnis festgestellt. Außerdem wird die Schnellmeldung             
(Niederschrift – Punkt „4“) fertiggestellt.

4. Die Schnellmeldungen werden vom Wahlvorsteher oder von der Wahlvorsteherin an die 
Wahlbehörde übermittelt.

5. Die Abschlussarbeiten werden durchgeführt, hierzu gehört auch die Fertigstellung und 
Unterzeichnung der Niederschriften.
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Grober Ablauf der Ermittlung des Wahlergebnisses
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses

▪ Die Vorgaben aus den §§ 46 bis 49 der KWO sind genau einzuhalten!

▪ Rangfolge nach § 91 Abs. 2 KWO:

1. Stadtverordnetenversammlung

2. Kreiswahl

3. Ortsbeiratswahl

4. Ausländerbeiratswahl

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Grober Ablauf der Ermittlung des Wahlergebnisses
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zahl der Wählenden und der Stimmen
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses

1. Die Zahl der  Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis und die Zahl der 
eingenommenen Wahlscheine  werden für jede einzelne durchgeführte Wahl 
festgestellt.

2. Danach dürfen die Wahlurnen geöffnet und die Stimmzettel entnommen werden.

3. Die Stimmzettel werden dann entsprechend ihren Farben nach Stimmzetteln der 
Stadtverordneten-, Kreis-, Ortsbeiratswahl und Ausländerbeiratswahl geordnet.

4. Die übrigen Stimmzettel werden zunächst in gefaltetem Zustand gezählt.

5. Nachdem die Stimmzettel, die Stimmabgabevermerke, und die eingenommenen 
Wahlscheine gezählt sind, werden die Stimmzettel auseinandergefaltet und Stapel 
gebildet.

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Ausländerbeiratswahl
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses

▪ Die Ausländerbeiratswahl wird erst nach Auszählung aller anderen Wahlen 
ausgezählt.

▪ Die Stimmzettel und Wahlscheine der Ausländerbeiratswahl werden ungeöffnet 
gezählt, entsprechend verpackt und weggelegt. Der Wahlvorstand braucht sich somit 
nicht weiter mit der Ausländerbeiratswahl zu befassen, da diese von den 
Auszählungswahlvorständen ausgezählt wird.

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zahl der Wählenden und der Stimmen
▪ Der Schriftführer bzw. die Schriftführerin überträgt aus der Beurkundung des 

Wählerverzeichnisses die Zahl der Wahlberechtigten in die Niederschrift (Abschnitt 4).
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zahl der Wählenden und der Stimmen
1. Stadtverordnetenversammlung (2. Kreiswahl, 3. Ortsbeiratswahl, 4. Ausländerbeiratswahl):

▪ Auszählung der Stimmzettel der Stadtverordnetenversammlung.

▪ Gleichzeitig werden die Stimmabgabevermerke im WVZ der Stadtverordnetenversammlung und 
die eingenommen Wahlscheine gezählt.

▪ Die Anzahl der Stimmabgabevermerke und der Wahlscheine muss mit der Anzahl der 
Stimmzettel übereinstimmen.

▪ Ist dies nicht der Fall, muss ein zweites Mal gezählt werden. Sollte auch beim zweiten Mal keine 
Übereinstimmung erzielt werden, muss dies in der Wahlniederschrift (Ziffer 3) begründet 
werden.
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zahl der Wählenden und der Stimmen

▪ Die Zahl der Stimmzettel ist unter Kennbuchstabe B in der Niederschrift (Abschnitt 3.5) 
einzutragen.

▪ Die Zahl der eingenommenen Wahlscheine wird unter Kennbuchstabe B1 in der Niederschrift 
(Abschnitt 3.3) eingetragen.
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zählung der Stimmen, Stimmzettelstapel

▪ Unter Aufsicht der Wahlvorsteherin bzw. des Wahlvorstehers bilden nun mehrere Beisitzende 
folgende Stimmzettelstapel und behalten diese unter Aufsicht:

▪ 1. Die nach Wahlvorschlägen getrennten Stapel mit den zweifelsfrei gültigen Stimmen.

▪ 2. Einen Stapel mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln (zweifelsfrei ungültig).

▪ 3. Einen Stapel mit den Stimmzetteln, die Anlass zu Bedenken geben und über die später 
vom Wahlvorstand Beschluss gefasst werden muss. 

▪ 4. Alle übrigen Stimmzettel (kumulierte und panaschierte Stimmen).

Stapel 3 wird ausgesondert und von einem von der Wahlvorsteherin oder vom Wahlvorsteher dazu 
bestimmten Beisitzenden in Verwahrung genommen.
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Sortierung der Stimmzettel = Stapelbildung (§ 48 KWO)
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Stapel 1 – Beispiel 
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Stapel 2 – Beispiel 
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Stapel 3 – Beispiel 
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Stapel 3 – Beispiel 
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▪ Anlass zu Bedenken geben alle Stimmzettel, die nicht auf den ersten Blick zu dem Stapel Nr. 2 
mit den offensichtlich ungültigen Stimmen fallen und bei denen eine eindeutige Kennzeichnung 
einer Kopfleiste misslungen ist oder der Stimmzettel möglicherweise wegen einer unzulässigen 
Beschriftung oder Anmerkung ungültig sein könnte. 

▪ Keinen Anlass zu Bedenken geben dagegen in diesem Stadium etwaige Mängel bei der 
Kennzeichnung von Bewerbern, daher ist hier insbesondere nicht nachzuprüfen, ob die dem 
Wähler zustehende Zahl der Stimmen eingehalten worden ist.

▪ Bereits jetzt wird darauf verwiesen, dass über alle Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben, 
gesondert zu beschließen ist und sie später der Wahlniederschrift als Anlagen beizufügen sind.

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Stapel 4 – Beispiel 
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zahl der Wählenden und der Stimmen

▪ Anschließend werden die nach verschiedenen Parteien und Wählergruppen sortierten 
Stimmzettelstapel aus Stapel 1 noch einmal kontrolliert, dass sich auch nur die Stimmzettel in 
dem Stapel befinden, die hinein gehören.

▪ Im nächsten Arbeitsgang werden die Stimmzettelstapel für jede Partei/Wählergruppe einzeln 
gezählt und die Anzahl der Stimmen in die Wahlniederschrift eingetragen.

▪ Für die Kreistagswahl und die Ortsbeiratswahl gilt dasselbe Prinzip.
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zählung der Stapel
▪ Zwei Beisitzende zählen nacheinander die vom Wahlvorsteher bzw. Wahlvorsteherin (und 

Stellvertretung) geprüften Stapel 1 unter gegenseitiger Kontrolle durch.
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zählung der Stimmen
1. Die Beisitzenden, die den Stapel 1 unter ihrer Aufsicht hatten, übergeben die einzelnen Stapel 

in der Reihenfolge der Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel nacheinander zum einen Teil dem 
Wahlvorsteher/der Wahlvorsteherin, zum anderen Teil der stellvertretenden Person.

2. Diese prüfen, ob die Kennzeichnung der Stimmzettel eines jeden Stapels gleich lautet und 
sagen zu jedem Stapel laut an, für welchen Wahlvorschlag dieser Stimmen enthält.

3. Gibt ein Stimmzettel dem Wahlvorsteher bzw. der Wahlvorsteherin oder der stellvertretenden 
Person Anlass zu Bedenken, so werden diese dem Stapel 3 hinzugefügt.

4. Anschließend prüft der Wahlvorsteher/die Wahlvorsteherin den Stapel 2 mit den 
ungekennzeichneten Stimmzetteln, diese werden ihm von der beisitzenden Person übergeben. 
Der Wahlvorsteher bzw. die Wahlvorsteherin sagt jeweils an, dass diese Stimme ungültig ist.
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zählung der Stimmen
▪ Übertragung der Zählungsergebnisse in die Niederschrift – Ergebnisse der Stapel 1 und 2.
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zählung der Stimmen
▪ Übertragung der Zählungsergebnisse in die Niederschrift – Ergebnisse der Stapel 1 und 2.
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zählung der Stimmen

▪ Es ist unbedingt erforderlich, dass über alle Stimmzettel, die nicht offensichtlich gültig oder 
nicht zweifelsfrei ungültig sind, Beschlüsse gefasst werden; die entsprechenden Unterlagen sind 
der jeweiligen Wahlniederschrift als Anlagen beizufügen.

▪ Der Wahlvorsteher bzw. die Wahlvorsteherin gibt die Entscheidung mündlich bekannt; bei nun 
gültigen Stimmen sagt er bzw. sie an, für welchen Wahlvorschlag die Stimme gültig ist.

▪ Auf der Rückseite jedes Stimmzettels vermerkt der Wahlvorsteher bzw. die Wahlvorsteherin 
handschriftlich, ob und für welchen Wahlvorschlag die Stimme für gültig oder ungültig erklärt 
worden ist.

▪ Diese Stimmzettel werden zusätzlich mit fortlaufenden Nummern versehen.
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zählung der Stimmen
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses

Stapel 3 – Beschlussfassung über zweifelhafte Stimmzettel

▪ Der Wille des Wählers bzw. der Wählerin ist nicht zweifelsfrei zu erkennen oder 

▪ einen Zusatz oder Vorbehalt enthält.

▪ Bei der Entscheidung, ob ein Stimmzettel oder eine einzelne Stimme gültig oder ungültig ist, muss 
stets der Grundsatz beachtet werden, dass dem Willen des Wählers bzw. der Wählerin, 
der im Zweifel auf eine gültige Stimmabgabe gerichtet ist, Rechnung zu tragen.

▪ Vorsicht: Stimmzettel, über die Beschluss gefasst worden ist, gehören als Anlagen zur  jeweiligen
Niederschrift (siehe Nr. 4.4 der Wahlniederschrift) und dürfen nicht zu den übrigen Stimmzetteln
gelegt werden.

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Wann ist ein Stimmzettel ungültig und wann nicht?

Die Mehrheit des Wahlvorstands entscheidet. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Wahlvorsteherin bzw. 

der Wahlvorsteher den Ausschlag. 
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses ▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zählung der Stimmen
▪ Der Wahlvorstand überprüft die Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben (Stapel 3) und der 

Wahlvorsteher gibt jede Entscheidung einzeln bekannt. Diese Zahlen werden in der Niederschrift 
eingetragen:
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zählung der Stimmen
▪ Zählung zweifelhafter Stimmzettel (Stapel 3):
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zählung der Stimmen
▪ Übertragung der Zählungsergebnisse in die Niederschrift – zusätzlich aus Stapel 3.
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Zählung der Stimmen
▪ Übertragung der Zählungsergebnisse in die Niederschrift – zusätzlich aus Stapel 3.
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zählung der Stimmen

Zählung der übrigen Stimmzettel (Stapel 4):

▪ Jetzt prüft der Wahlvorstand die übrigen Stimmzettel.

▪ Die ermittelten Zahlen werden in Abschnitt 4.2 Stapel 4 (Ergebnis der Zählung 1) eingetragen.
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zählung der Stimmen
▪ Zählung der übrigen Stimmzettel (Stapel 4):
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Zählung der Stimmen
▪ Zählung der übrigen Stimmzettel (Stapel 4):
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Zählung der Stimmen
▪ Übertragung der Zählungsergebnisse in die Niederschrift – zusätzlich aus Stapel 4:
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Zählung der Stimmen
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Vervollständigen der Wahlniederschriften:

▪ Kontrolle, ob Übertragung aller Werte in die Wahlniederschriften richtig und 
vollständig ist (durch schriftführende Person).

▪ Kontrolle der Richtigkeit der übertragenen Werte durch anderes MdW.

▪ Abzeichnung etwaiger Korrekturen durch die schriftführende Person.

▪ Wahlniederschriften sind abschließend von allen MdW zu unterschreiben.

!Sollten Unterschriften fehlen, müssen diese Personen am folgenden Montag im 
Rathaus die Unterschrift nachholen!

▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Ordnung und Verpackung aller Wahlunterlagen
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▪ 5. Abschlussarbeiten

Wahlniederschriften:

▪ Der Wahlniederschrift sind Stimmzettel, über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit der 
Wahlvorstand besonders beschlossen hat, beizufügen (Stapel 3).

▪ Ebenso sind die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat, der 
Niederschrift beizufügen.

▪ Die Wahlniederschriften mit Anlagen sind Unbefugten nicht zugänglich zu machen.

▪ Der  Wahlvorsteher bzw. die Wahlvorsteherin hat  die Wahlniederschriften  mit  den Anlagen  
nach  Abschluss  der  Auszählung und dem Verpacken auf  direktem  Wege  dem  Wahlamt  im  
Rathaus zu übergeben

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Schnellmeldung
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses

Übermitteln der Wahlergebnisse (Schnellmeldungen) an die Wahlbehörde:

▪ Telefonische Durchgabe der Wahlbezirksnummer und der Ergebnisse an die Wahlbehörde.

▪ Die Zahlen in den fett umrandeten Feldern in Abschnitt 4 der Niederschrift werden 
durchgegeben.

▪ Bei Übermittlung der Schnellmeldungen (Abschnitt 4 der Niederschrift) sollen Rückfragen 
seitens der Wahlbehörde abgewartet werden → es soll erst „aufgelegt“ werden, wenn die 
Wahlbehörde die korrekte Übermittlung der Wahlergebnisse bestätigt hat.

06192/ 202-494

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Ausländerbeiratswahl
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▪ 4. Ermittlung des Wahlergebnisses

Die Sortierung und Zählung der Stimmzettel erfolgt durch die Auszählungswahlvorstände. 
Daher erfolgt bei dieser Wahl keine Schnellmeldung an das Wahlamt.

Verfahrensschritte:

▪ Zählung der Stimmabgabevermerke und Wahlscheine.

▪ Zählung der gefalteten blauen Stimmzettel.

▪ Hier erfolgt keine Stapelbildung.

▪ Der Wahlleiter ordnet die Übergabe der Unterlagen vom abgebenden Wahlvorstand 
an den aufnehmenden Auszählungswahlvorstand an. 

▪ Der Auszählungswahlvorstand setzt die Sortierung und Stimmenzählung fort.

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



5. Abschlussarbeiten

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026
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▪ 5. Abschlussarbeiten

Sobald die Wahlniederschriften angefertigt sind, sind die Unterlagen folgendermaßen zu 
verpacken (getrennt nach Wahl):

▪ Wahlniederschriften mit allen Anlagen.

▪ PAKET 1: Stimmzettel des Stapels 1, geordnet und gebündelt nach den für die einzelnen 
Wahlvorschläge abgegeben Stimmen.

▪ PAKET 2: Stimmzettel des Stapels 2 (nicht gekennzeichnete = zweifelsfrei ungültige 
Stimmzettel).

▪ PAKET 3: Stimmzettel des Stapels 4 (alle übrigen Stimmzettel).

▪ PAKET 4: Die eingenommen Wahlscheine (alle Wahlen)

Ordnung und Verpackung aller Wahlunterlagen

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Ordnung und Verpackung aller Wahlunterlagen
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▪ 5. Abschlussarbeiten

Die Pakete sind (einzeln!) zu versiegeln und mit Inhaltsangaben, Gemeindename (Hofheim am Taunus) 
und  Nummer  des  Wahlbezirks  zu  versehen.  Bis  zur  Übergabe  an die Geschäftsstelle des Wahlleiters  
ist  der  Wahlvorstand  verantwortlich,  dass  diese  Unterlagen Unbefugten nicht zugänglich sind.      

Der Geschäftsstelle des Wahlleiters sind auch alle anderen zur Verfügung gestellten Unterlagen, 
Schlüssel zu übergeben. 

(Packliste!)

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Übergabe aller Unterlagen und Pakete an die Wahlbehörde 
(blaue Mappe)
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▪ 5. Abschlussarbeiten

Wahlniederschriften (von allen unterschrieben!) mit Anlagen:

▪ Niederschrift über besondere Vorkommnisse,

▪ ggf. Umschlag mit den beschlussgefassten Stimmzetteln,

▪ ggf. Umschlag mit den beschlussgefassten Wahlscheinen,

▪ Erfrischungsgeldliste (von allen unterschrieben!).

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Übergabe aller Unterlagen und Pakete an die Wahlbehörde 
(blaue Mappe)
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▪ 5. Abschlussarbeiten

▪ Tipp, da die Vollständigkeit der Unterschriften auf den Niederschriften sehr wichtig ist:

Der Wahlvorsteher/die Wahlvorsteherin sollte das Erfrischungsgeld erst am Ende, wenn 
die Unterschriften auf der Niederschrift zu leisten sind, ausgeben.

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Übergabe aller Unterlagen und Pakete an die Wahlbehörde
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▪ 5. Abschlussarbeiten

▪ Jeder Wahlvorstand erhält eine Plastikbox:

(siehe die vor Ort zur Verfügung gestellte Packliste)

▪ Plastikbox: mit Materialien

▪ Umzugskarton 1 und 2:

▪ Inhalt der blauen Mappe, Niederschrift mit den zugehörigen Anlagen usw. (wird bei Übergabe geprüft)

▪ Umschläge der Ausländerbeiratswahl (Umschläge haben rote Punkte)

▪ Sonstige Unterlagen und Gegenstände, Büromaterial.

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Übergabe aller Unterlagen und Pakete an die Wahlbehörde
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▪ 5. Abschlussarbeiten

▪ Übergabe der Wahlunterlagen an den Garagen des Rathauses 
(Am Hintereingang (Parkplatz) des Rathauses, Rudolf-Mohr-Straße)

• Die Plastikbox

• Die Umzugskiste

• Den Schlüssel der Wahlurne und ggf. Räume.

• Die ausgefüllte (unterschriebene) Liste Erfrischungsgeld.

Die Mitglieder des Wahlvorstands (!ALLE!) sind verpflichtet bis eine Stunde nach der 
Übergabe für das Wahlbüro telefonisch für Rückfragen zur Verfügung zu stehen.

▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Herzlichen Dank für Ihr Mitwirken
als Mitglied des Wahlvorstandes

bei den Kommunal- und Ausländerbeiratswahlen 
2026!

Die Schulungsunterlagen, Muster-Niederschriften und Muster-Stimmzettel finden 
Sie im Internet unter www.hofheim.de
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▪ Kommunal- und Ausländerbeiratswahl 2026



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontaktinformationen

▪ Magistrat der Kreisstadt 
Hofheim am Taunus

▪ Chinonplatz 2
65719 Hofheim am Taunus

▪ Tel.: 06192 / 202 – 0
▪ Fax: 06192 / 7654
▪ www.hofheim.de
▪ rathaus@hofheim.de

27.02.2026 Anlass der Präsentation 88

▪ Wahl Team
▪ wahlen@hofheim.de
▪ 06192/ 202 495
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